
Zl.u.Betr.w.v. Eisenstadt, 2.4.1998 

1. f.idium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1Ol7 Wien, 25-fach ~~:~ Amtem der Landesregierungen (z.H. der Herren Landesamtsdirektoren) 

3. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ. Landesregierung, Postfach 35, 

Schenkenstraße 4, 1014 Wien 

zur gefälligen Kenntnis. 

Für die Landesregierung: C:"l ... :n: _.; ~ .-") 
Im Auftrag des Landesamtsdire ors: :} ,'.. ... ( / 

(Leiter ~s ~~~=~~~enste ,-_ .= .. =L~L'll-~:= 
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Amt der Burgenländischen Landesree:ierung 
Landesamtsdirektion - Verfassungsdienst 

Bundesministerium rur 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Stubenring 1 
1010 Wien 

Zahl: LAD-VD-B323/5-1998 

Betr: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Bundespflegegeldgesetz geändert wird 

Bezug: 40.101/2-9/98 

Eisenstadt, am 2.4.1998 
7000 Eisenstadt, Freiheitsplatz 1 
E-Mail: post.vd@bgld.gv.at 
Tel.: 02682/600 DW 2221 
Dr. Ulrich Thenius 

Das Amt der Burgenländischen Landesregierung erlaubt sich, zu dem mit obbez. Schreiben 
übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundespflegegeldgesetz geändert 
wird, mitzuteilen, daß dazu aus inhaltlicher Sicht keine Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche 
vorgebracht werden. 

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die hier vorgesehenen Neuregelungen aufgrund der 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen des Bundes und der 
Länder rur pflegebedürftige Personen, BGBl.Nr. 866/1993, auch ins Burgenländische 
Pflegegeldgesetz zu übernehmen sein werden, da gemäß Art. 1 dieser Vereinbarung die 
Vertragsparteien übereingekommen sind, rur pflegebedürftige Personen bundesweit nach 
gleichen Zielsetzungen und Grundsätzen die Vorsorge zu regeln. 

Es ist daher davon auszugehen, daß der vorliegende Gesetzesentwurf dadurch auch rur das 
Land Burgenland Mehraufwendungen nach sich ziehen wird. 

Beigerugt wird, daß u.e. 25 Mehrausfertigungen dieser Stellungnahme dem Präsidium des 
Nationalrates zugeleitet werden. 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Dr. Rauchbauer eh. 
(Leiter des Verfassungsdienstes) 
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